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Der Doyen der SP Aargau ist 95-jährig verstorben
Arthur Schmidwar Regierungsrat, Nationalrat und Bundesratskandidat – er prägte die Aargauer Politik.

Fabian Hägler

«Arthur Schmidhatwiewenige
die Entwicklung des Aargaus in
der zweitenHälfte des 20. Jahr-
hunderts geprägt.UnserKanton
und die Sozialdemokratische
Partei des Aargaus haben ihm
viel zu verdanken.»Das schrieb
UrsHofmann,damalsSP-Regie-
rungsrat, im Januar 2018 als
Würdigungzum90.Geburtstag
von Arthur Schmid. Nun ist
Schmid,der 1928 inOberentfel-
dengeborenwurde, imAlter von
95 Jahrenverstorben.Hofmann
bestätigt entsprechende Infor-
mationen der AZ und sagt,
Schmid habe zuletzt im Alters-
heim inOberentfelden gelebt.

Arthur Schmidwar eineprä-
gende Figur in der Aargauer
Politik. 1959 nahm er als Nach-
folger seinesVaters für 20 Jahre
imNationalratEinsitz.Von1965
bis 1993 leitete Schmid als Re-
gierungsrat das Erziehungs-
departement.«Mit seinerGrad-
linigkeit, seiner Schaffenskraft
und seiner menschlichen Wär-

mewar Arthur Schmid auch für
mich als junger Sozialdemokrat
einVorbild»,hältHofmann fest.

Von 1970bis 1974präsidier-
te der Aargauer die SP Schweiz,
die ihn 1973 als offiziellen Bun-
desratskandidatenaufstellte. In
die Landesregierung gewählt
wurde Schmid nicht, das Ren-
nenmachteWilli Ritschard.

Wermuth:«ArthurSchmid
ist eindreifachesVorbild»
Der heutige SP-Schweiz-Co-
Präsident Cédric hatte Schmid
imMärz2018, kurznachdessen
90. Geburtstag, an einem Par-
teitag als dreifaches Vorbild ge-
würdigt. Zum Ersten sei sein
Werdegang die Verkörperung
der demokratischen Institutio-
nen. Zum Zweiten sei er ein
Zeugnis für das Auf und Ab der
Partei. Zum Dritten habe
Schmid als Regierungsrat Bil-
dungsreformen von fast revolu-
tionärem Charakter hervorge-
bracht. Wermuth, der damals
Co-PräsidentderSPAargauwar,
sagte weiter, Schmids Mensch-

lichkeit habe ihn immergeprägt.
DernunverstorbeneDoyender
Aargauer Sozialdemokratie sei
einVorbild fürdieWerteder SP.

«Akzentegesetzt inBildungs-
undKulturpolitik»
«MitArthurSchmidnehmenwir
von einemehemaligenKollegen
Abschied, der fast 30 Jahre lang

die Aargauer Bildungs- undKul-
turpolitik geprägt hat.» So wür-
digt Landammann Jean-Pierre
Gallati in einer Mitteilung des
Regierungsratsdenverstorbenen
Politiker. «Er hat sich während
langerZeit inderkantonalenund
nationalenPolitik fürdenAargau
engagiert. Wir werden Arthur
Schmid und seine grossen Ver-

diensteehrendinErinnerungbe-
halten», hältGallati fest.

Schmid stand während sie-
benAmtszeitendemkantonalen
Erziehungsdepartementvorund
setzte dabei im kantonalen Bil-
dungs- und Kulturwesen mar-
kante Akzente. In seine Ära
SchmidfielendieEröffnungder
Lehramtsschule in Aarau, ein
modernes Schulgesetz, die
GründungderHöherenTechni-
schenLehranstalt inBrugg-Win-
disch sowie die Lancierung der
Höheren Wirtschafts- und Ver-
waltungsschule (HWV)Aargau-
Solothurn inOlten.

Grosse Verdienste erwarb
sichSchmidumdieKultur. 1968
erhielt der Aargau laut Regie-
rungsrat ein einzigartiges, weg-
weisendes Kulturgesetz, das
eine fruchtbareBasis bildete für
die individuelle Förderung von
Kulturschaffendenundauchzur
Unterstützung und Weiterent-
wicklungdesKunsthauses sowie
weiterer namhafterKulturinsti-
tutionen, die heute als Leucht-
türme gelten.

Juristen gegen Fahrzeugfahndung im Aargau
Polizeigesetz: Artur Terekhov undAndreasHolenstein reichen eine Beschwerde beimVerwaltungsgericht ein.

Fabian Hägler

Kurz vor Weihnachten 2017
wurde Artur Terekhov an der
Schartenstrasse in Baden ge-
blitzt und zu einer Busse von
100 Franken verurteilt. Der Ju-
rist aus Oberengstringen ZH
sagte, er habe eine dort wohn-
hafte Kundin besucht. Damit
wäre er Zubringer und vom
Fahrverbot ausgenommen ge-
wesen. Terekhov wehrte sich
übermehrere Instanzen, unter-
lag aber am Bezirksgericht Ba-
den, am Aargauer Obergericht
und zuletzt im März 2019 mit
einer Beschwerde am Bundes-
gericht.

Knapp vier Jahre später, im
September2021,wurdeeinähn-
licherFall vorBezirksgerichtBa-
den verhandelt. Eine Frau wur-
de auf der Rebbergstrasse in
Ennetbaden von einer automa-
tischen Kamera fotografiert.
AuchdieseStrasse istmit einem
Fahrverbot belegt, ausgenom-
men sind «berechtigte Anwoh-
ner».RechtsanwaltUrsOswald,
der die Lenkerin vertrat, argu-
mentierte anders als Terekhov
– und hatte Erfolg.

AutomatischerAbgleich
verboten
Der Verteidiger behauptete
nicht, seine Mandantin sei be-
rechtigt gewesen, die Strasse zu
befahren.Erhielt vielmehr fest,
es sei illegal, dort eine Kamera
aufzustellen – für eine automa-
tischeÜberwachungsanlagebe-
stehe keine Rechtsgrundlage.
DasBezirksgericht stütztediese
Argumentation und sprach die
Frau frei, dieOberstaatsanwalt-
schaft akzeptierte dasUrteil.

Regierungsrat Dieter Egli
bestätigte dies und ergänzte,
schon in der Vergangenheit
habemandieRegionalpolizeien

darauf hingewiesen.Mitte Feb-
ruar2022stelltedieStadtBaden
schliesslich alle Fahrverbots-
Kameras ab. Dies taten auch
weitere Aargauer Gemeinden
mit Kameras, die an Strassen
mit Fahrverboten automatisch
Autonummernerfassenundmit
Datenbanken abgleichen.

Im aktuellen Polizeigesetz,
das seit 1. Juli 2021 gilt, ist die
automatisierte Erfassung und
Abgleichung von Kontrollschil-
dern geregelt. Fahrverbots-Ka-
meras sind demnach verboten,

der Abgleich von Kameradaten
mit polizeilichen Fahndungsre-
gistern ist hingegen erlaubt. Die
Polizei kann also zum Beispiel
Autonummern,dievonVerkehrs-
kameras registriert werden, mit
den Kennzeichen von gestohle-
nenFahrzeugenvergleichen.

Abgleichauf schwere
Deliktebeschränken
Doch auch dies geht Terekhov
zuweit. ZusammenmitRechts-
anwalt und GLP-Politiker And-
reasHolensteinhat erbeimVer-

waltungsgericht eineBeschwer-
deeingereicht.Darin verlangen
die Juristen,dieBestimmungsei
ersatzlos aufzuheben. Sie ver-
weisen auf ein Urteil des Bun-
desgerichts, das eine gleichlau-
tende Bestimmung im Kanton
Solothurn im Dezember 2022
aufgehoben hatte.

Terekhov und Holenstein
kritisieren, der automatische
Abgleich sei ein schwerer Ein-
griff in die persönliche Freiheit
und die Privatsphäre. Die zwei
Juristen fordern, die automa-

tische Fahrzeugfahndung sei
einzustellen, bis das Verwal-
tungsgericht über ihre Be-
schwerde entschieden habe.
Terekhov sagt auf Nachfrage,
der Datenabgleich müsse zu-
mindest auf schwere Delikte
gegen Leib und Leben be-
schränkt werden. «Wenn ein
Kanton gar soweit gehen wür-
de, die automatische Fahr-
zeugfahndung ganz zu verbie-
ten, würden wir dies begrüs-
sen», ergänzt der Jurist
gegenüber der AZ.

In seinemUrteil zu einer ähnli-
chenBeschwerde imKantonSo-
lothurn kritisierte das Bundes-
gericht, der Anwendungsbe-
reich sei zu breit gefasst. Es
verlangte von der Regierung,
«die Personen- und Sachfahn-
dungsdateien zu bestimmen,
mit denen ein systematischer
Abgleich erforderlich und ver-
hältnismässig ist». Grundlage
dafür müssten die Schwere der
drohenden Gefahr und das öf-
fentliche Interesse sein.

AutomatischeFahndung
inSolothurnausgesetzt
Zudem müssten weitere Fra-
gen geklärt werden: Dauer der
automatisierten Fahrzeug-
fahndung, Zeitspanne der
Datenaufbewahrung, an wel-
che Behörden die Daten über-
mittelt werden dürfen. Mitte
März teilte die Solothurner
Regierung daraufhin mit, sie
werde die verlangten Präzisie-
rungen in einer spezifischen
Verordnung beschliessen. Bis
dahin werde die automati-
sierte Fahrzeugfahndung im
Kanton nicht angewandt.

Der Aargauer Regierungs-
rat wollte die Regeln für Fahr-
verbots-Kameras bei der Revi-
sion des Polizeigesetzes fest-
legen. Nach heftiger Kritik
mehrerer Parteien und dem
Bundesgerichtsurteil in Solo-
thurn verzichtete er darauf.
Die automatische Fahrzeug-
fahndung mit Datenbank-Ab-
gleich soll aber zulässig blei-
ben.Wenn sich kein Treffer er-
gibt, sollen die Daten nach 30
Tagen gelöscht werden. Und
die Kantonspolizei soll diese
mit Polizei-, Strassenverkehrs-
und Zollbehörden des Bundes
sowie den Polizeibehörden an-
derer Kantone austauschen
dürfen.

Fahrverbots-Kamera an der alten Rheinbrücke in Rheinfelden – diese ist nicht mehr in Betrieb, weil die
gesetzliche Grundlage für die Überwachung fehlt. Bild: Nadine Böni

Nationalrat Arthur Schmid bei den Bundesratswahlen am 5. Dezem-
ber 1973 – er schied im ersten Wahlgang aus, gewählt wurde der
Solothurner Willi Ritschard. Bild: str/Keystone

Artur Terekhov wurde in Baden
von einer Fahrverbots-Kamera
erfasst und gebüsst.

Bild: Sandra Ardizzone

Andreas Holenstein, Rechtsan-
walt und GLP-Politiker, unter-
stützt die Beschwerde. Bild: zvg

Nachrichten
Töff-Fahrer betrunken
und57km/hzuschnell

Raser Die Kantonspolizei Aar-
gau hat bei Seon am Sonntag-
nachmittag einen betrunkenen
Motorradfahrer mit 137 km/h
erfasst (57km/hzu schnell).Die
Kantonspolizei verzeigte den
fehlbaren53-Jährigenundnahm
ihm den Führerausweis auf der
Stelle ab. (az)

Jeep-Anhänger auf
dieSeitegeschleudert

Strassensperrung Zwei ent-
gegenkommende Autos kolli-
dierten auf der Seengerstrasse
inBoniswil. EinesderAutoshat-
te ein Anhänger angekuppelt.
Dieserkippte,wasdieBergungs-
arbeiten erschwerte. (az)

Unfall zwischenE-Bike
undAuto

Zusammenprall Ein Auto und
ein E-Bike sind am Samstag-
nachmittag in Oberentfelden
kollidiert. Der 67-Jährige E-Bi-
kelenker wurde dabei verletzt.
Der genaue Unfallhergang ist
nochnicht geklärt,wie dieKan-
tonspolizeimitteilt. (az)

Erni Isabelle  DVIGES
Schreibmaschine
AZ Aarau
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